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Termine April 2016 

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 

werden: 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung 
durch 

  Überweisung1 Scheck2 

Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

11.04.2016 14.04.2016 08.04.2016 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 11.04.2016 14.04.2016 08.04.2016 

Sozialversicherung5 27.04.2016 entfällt entfällt 

 

1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt 
der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 

Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am 
Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des 
Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt 
werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin 

für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 

am 25.04.2016) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale Besonderheiten bzgl. 
der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte 
erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder 
auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine 
Mahnung in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der 
Mahnbescheid. 

Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 

 für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 

 die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 

 der Schuldner die Leistung verweigert, 

 besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung 
ein; dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der 
Rechnung besonders hingewiesen wurde. 

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 

enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte (ab 29.07.2014: neun Prozentpunkte*) über dem Basiszinssatz. 
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Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, 

um welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen 
ist. Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen 
Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 01.07.2013: 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 

Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligun

g 

01.07. bis 31.12.2013 -0,38 % 4,62 % 7,62 % 

01.01. bis 30.06.2014 -0,63 % 4,37 % 7,37 % 

01.07. bis 28.07.2014 -0,73 % 4,27 % 7,27 % 

29.07. bis 31.12.2014 -0,73 % 4,27 % 8,27 % 

01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %* 

 

*Im Geschäftsverkehr, d. h. bei allen Geschäften zwischen Unternehmen, die seit dem 
29.07.2014 geschlossen wurden (und bei bereits zuvor bestehenden Dauerschuldverhältnissen, wenn 
die Gegenleistung nach dem 30.06.2016 erbracht wird), gelten neue Regelungen. 

Die wichtigsten Regelungen im Überblick: 

 Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 
60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich. 

 Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung. 

 Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen 
Basiszinssatz. 

 Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, 
ansonsten 30 Tage nach Rechnungszugang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder 
Dienstleistungsempfangs. 

 Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen 
verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) 
erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist. 

 Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten 

und interne Kosten des Gläubigers, die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig 
von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten). 

 Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf 
grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage dauern. 

Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen 

Die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen gehört zu den öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen. 
Deshalb sind für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen Rückstellungen zwingend zu bilden. Die 
Rückstellung ist in Höhe der voraussichtlich zur Erfüllung der Aufbewahrungspflicht erforderlichen 
Kosten zu bilden. Eine Rückstellung ist nur für die Unterlagen zu bilden, für die eine 
Aufbewahrungspflicht besteht. Ist die Verpflichtung zur Aufbewahrung abgelaufen, darf keine 
Rückstellung mehr gebildet werden. Die Höhe der Rückstellung in der Steuerbilanz darf den zulässigen 

Ansatz in der Handelsbilanz nicht überschreiten. Eine Rückstellung für die Aufbewahrung von 
Geschäftsunterlagen ist nicht abzuzinsen. 

Welche Kosten in die Berechnung der Rückstellung einzubeziehen sind und wie die Rückstellung zu 
berechnen ist, fasst die Oberfinanzdirektion Niedersachsen in einer aktuellen Verfügung zusammen. 
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Besteuerung von Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
für ehemals selbstständig Tätige mit Beitragszahlungen bis 2004 

oberhalb der Beitragsbemessungsgrenzen verfassungsgemäß 

Auch die Renteneinkünfte einer vor Rentenbezug teils unselbstständig und teils selbstständig tätigen 

Person aus der gesetzlichen Rentenversicherung unterlagen im Jahre 2005 der 50 %igen Besteuerung. 
Dies galt auch für den Fall, dass die Beitragszahlungen zur gesetzlichen Rentenversicherung oberhalb 
der gesetzlichen Höchstbeiträge lagen. 

Wurden bis zum 31. Dezember 2004 während der früheren Selbstständigkeit für einen Zeitraum von 
mehr als zehn Jahren Beiträge oberhalb des Höchstbeitrags zur gesetzlichen Rentenversicherung 
gezahlt, kann die Besteuerung für diesen Teil der Rente mit dem Ertragsanteil beantragt werden. 
Diese Öffnungsklausel sieht das Bundesverfassungsgericht als ausreichend an, um die während der 

Beitragszahlungen aufgetretene Ungleichbehandlung im Bereich des Sonderausgabenabzugs 
gleichheitsgerecht abzufangen. Eine Einzelfallgerechtigkeit kann nicht gefordert werden. 

Verteilung des Mehrergebnisses einer Betriebsprüfung auf die 
Gesellschafter einer Mitunternehmerschaft 

Bei einer Mitunternehmerschaft richtet sich die Verteilung der Mehrergebnisse aus einer 
Betriebsprüfung grundsätzlich nach dem Gewinnverteilungsschlüssel. Es ist unerheblich, ob nicht 
anerkannte Betriebsausgaben nur einem Gesellschafter zuzurechnen sind. 

Änderungen von Gewinnverteilungsabreden, die eine andere Zuordnung von Mehrergebnissen aus 

Betriebsprüfungen regeln, sind unerheblich, wenn sie nach Ablauf des Geschäftsjahrs, aber vor Beginn 
einer Betriebsprüfung getroffen wurden. Rückwirkende Abreden über eine Änderung der 
Gewinnverteilung sind zwar zivilrechtlich wirksam, aber steuerlich nicht anzuerkennen. 

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg) 

Beschränkte Abzugsmöglichkeit von sonstigen 

Vorsorgeaufwendungen verfassungsgemäß 

Die als Sonderausgaben abzugsfähigen Vorsorgeaufwendungen teilen sich in drei Gruppen auf: 

 Altersvorsorgeaufwendungen, bspw. Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung oder 

Rürup-Rente 

 Beiträge zur Krankenversicherung, die die sog. Basisversorgung absichern und zur 
Pflegeversicherung 

 sonstige Vorsorgeaufwendungen, bspw. Beiträge zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung oder 
privaten Lebens-, Renten-, Unfall- oder Haftpflichtversicherung. 

Altersvorsorgeaufwendungen sind 2016 zu 82 % von einem Höchstbetrag von 22.767 € für Ledige und 
45.534 € für Verheirate abzugsfähig. Basisbeiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung können in 

unbeschränkter Höhe abgezogen werden. Die sonstigen Vorsorgeaufwendungen sind dagegen nur 
beschränkt abzugsfähig, was nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs verfassungsgemäß ist. 

Zusammenveranlagung von Ehegatten trotz anderweitigen 
Zusammenlebens eines Ehepartners mit einer Lebensgefährtin 

Ein Ehemann beantragte für sich und seine Ehefrau die Zusammenveranlagung, obwohl er an einem 
anderen Ort als der ehelichen Wohnung mit einer Lebenspartnerin zusammenlebte. Hintergrund der 
Konstellation war, dass die Ehefrau seit Jahren demenziell erkrankt war und in einem Pflegeheim 
lebte. Das Finanzamt lehnte eine Zusammenveranlagung ab, da die Voraussetzungen einer Lebens- 

und Wirtschaftsgemeinschaft zwischen den Eheleuten nicht vorliege. An dieser Auffassung ändere es 
auch nichts, dass der Ehemann seine Ehefrau regelmäßig besuche, sich an ihrer Pflege beteilige, 

sämtliche Kosten trage und sich auch ansonsten intensiv um sie kümmere. 

Demgegenüber hat das Niedersächsische Finanzgericht der Klage stattgegeben. Nach der von dem 
Gericht vertretenen Rechtsauffassung ist eine Zusammenveranlagung mit einem in einem Pflegeheim 
lebenden Ehepartner auch dann möglich, wenn der andere Ehepartner mit einer neuen 
Lebenspartnerin zusammenlebt. Solange die eheliche Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft zwischen 

Ehegatten besteht, kann eine zweite Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft zwischen einem Ehegatten 
und einer dritten Person die fortbestehende eheliche Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft nicht 
überlagern. Die Ehe wird trotz zeitlich nicht absehbarer räumlicher Trennung dadurch 
aufrechterhalten, dass wirtschaftliche Fragen noch füreinander erledigt werden und auch noch über die 



 

 
 

 

Seite 4  
 
Hinweis: 
Die steuer- und wirtschaftlichen Informationen für den Monat März 2016 wurden mit Sorgfalt von uns erstellt.  
Dessen ungeachtet können wir für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte keine Gewähr übernehmen. 

Verwendung des Familieneinkommens im Sinne der Ehepartner entschieden wird. Dadurch bleibt ein 

Fortbestehen der Wirtschaftsgemeinschaft als Teil der ehelichen Lebensgemeinschaft erhalten. Die 
Trennung beruht auf zwingenden äußeren Umständen, da eine häusliche Pflege ausgeschlossen 
werden musste. Ursache für die Trennung war die schwerwiegende Erkrankung der Ehefrau und nicht 
die Aufnahme einer neuen Beziehung durch den anderen Ehepartner. 

Höhe des Kinderfreibetrags 2014 nicht ausreichend 

Vor dem Finanzgericht München wird über die Höhe des Kinderfreibetrags 2014 gestritten. Der 
klagende Familienvater macht geltend, dass der Freibetrag das Existenzminimum für Kinder nicht 
ausreichend freistellt. Sollte dieses Verfahren Erfolg haben, profitieren alle betroffenen Eltern davon. 
Die Steuerbescheide für 2014 enthalten hinsichtlich des Kinderfreibetrags einen Vorläufigkeitsvermerk 
und können damit später geändert werden. 

Reisekosten bei Auslandsdienstreisen ab 1. Januar 2016 

Jedes Jahr veröffentlicht das Bundesministerium der Finanzen die für Auslandsdienstreisen geltenden 

Pauschbeträge. Die nun veröffentlichten gelten für Reisen ab dem 1. Januar 2016. Außerdem ist 
Folgendes zu beachten: 

Bei eintägigen Reisen in das Ausland ist der entsprechende Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsorts im 

Ausland maßgebend. 

Bei mehrtägigen Reisen in verschiedenen Staaten gilt für die Ermittlung der Verpflegungspauschalen 
am An- und Abreisetag sowie an den Zwischentagen (Tagen mit 24 Stunden Abwesenheit) 
insbesondere Folgendes: 

 Bei der Anreise vom Inland in das Ausland oder vom Ausland in das Inland jeweils ohne 
Tätigwerden ist der entsprechende Pauschbetrag des Ortes maßgebend, der vor 24.00 Uhr Ortszeit 
erreicht wird. 

 Bei der Abreise vom Ausland in das Inland oder vom Inland in das Ausland ist der entsprechende 
Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes maßgebend. 

 Für die Zwischentage ist in der Regel der entsprechende Pauschbetrag des Ortes maßgebend, den 
der Arbeitnehmer vor 24.00 Uhr Ortszeit erreicht. 

 Schließt sich an den Tag der Rückreise von einer mehrtägigen Auswärtstätigkeit zur Wohnung oder 
ersten Tätigkeitsstätte eine weitere ein- oder mehrtägige Auswärtstätigkeit an, ist für diesen Tag 

nur die höhere Verpflegungspauschale zu berücksichtigen. 

Bei der Gestellung von Mahlzeiten durch den Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung durch einen 
Dritten ist die Verpflegungspauschale tagesbezogen zu kürzen, d. h. von der für den jeweiligen 
Reisetag maßgebenden Verpflegungspauschale für eine 24-stündige Abwesenheit, unabhängig davon, 
in welchem Land die jeweilige Mahlzeit zur Verfügung gestellt wurde. 

Beispiel: 

Der Ingenieur I kehrt am Dienstag von einer mehrtägigen Auswärtstätigkeit in Straßburg zu seiner 

Wohnung zurück. Nachdem er Unterlagen und neue Kleidung eingepackt hat, reist er zu einer 
weiteren mehrtägigen Auswärtstätigkeit nach Kopenhagen weiter. I erreicht Kopenhagen um 23.00 
Uhr. Die Übernachtungen (jeweils mit Frühstück) wurden vom Arbeitgeber im Voraus gebucht und 
bezahlt. 

Für Dienstag ist nur die höhere Verpflegungspauschale von 40 € (Rückreisetag von Straßburg: 32 €, 
Anreisetag nach Kopenhagen: 40 €) anzusetzen. Aufgrund der Gestellung des Frühstücks im Rahmen 
der Übernachtung in Straßburg ist die Verpflegungspauschale um 12 € (20 % der 

Verpflegungspauschale Kopenhagen für einen vollen Kalendertag: 60 €) auf 28 € zu kürzen. 

Für die in der Bekanntmachung nicht erfassten Länder ist der für Luxemburg geltende Pauschbetrag 

maßgebend, für nicht erfasste Übersee- und Außengebiete eines Landes ist der für das Mutterland 
geltende Pauschbetrag maßgebend. 

Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten gelten nur für Arbeitgebererstattungen. Für den 
Werbungskostenabzug sind nur die tatsächlichen Übernachtungskosten maßgebend; dies gilt 

entsprechend für den Betriebsausgabenabzug. 
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Gewerbesteuer aus laufenden Veräußerungsgewinnen kann auch in 
Umwandlungsfällen auf Einkommensteuer angerechnet werden 

Sind im zu versteuernden Einkommen gewerbliche Einkünfte enthalten, mindert sich die 
Einkommensteuer um das 3,8-fache des für diese Einkünfte festgesetzten 
Gewerbesteuermessbetrags, soweit sie anteilig im zu versteuernden Einkommen enthalten sind. 
Betriebsveräußerungsgewinne unterliegen grundsätzlich nicht der Gewerbesteuer, so dass es nicht zu 
einer Gewerbesteueranrechnung kommt. Ausnahmen gelten, wenn Wirtschaftsgüter mit den 

Steuervergünstigungen des Umwandlungssteuergesetzes auf eine Personengesellschaft übergegangen 
sind und die Gesellschaft innerhalb von fünf Jahren nach Umwandlung veräußert oder aufgegeben 
wird. In diesem Fall unterliegt der Veräußerungs- oder Aufgabegewinn zwar der Gewerbesteuer, die 
aber nicht angerechnet werden darf. 

Der Bundesfinanzhof musste jetzt einen Fall entscheiden, in dem eine KG im zeitlichen 
Zusammenhang mit ihrer Betriebseinstellung zum Umlaufvermögen gehörende GmbH-Anteile mit 

Gewinn veräußerte, die kurz vorher zu Buchwerten in die KG eingebracht worden waren. Das 
Finanzamt unterwarf den Veräußerungsgewinn der Gewerbesteuer, ließ aber die 
Gewerbesteueranrechnung wegen der Sondervorschriften im Umwandlungssteuergesetz nicht zu. Das 
Gericht sah das anders, weil der Verkauf der GmbH-Anteile zu den laufenden Einkünften gehörte. 

Kein Zuordnungswahlrecht bei sonstigen Leistungen 

Nutzt ein Unternehmer einen ihm gehörenden Gegenstand (z. B. ein Gebäude) sowohl für Zwecke 
seines Unternehmens als auch für nichtunternehmerische Zwecke (eigene Wohnung), kann er den 
Gegenstand ganz, teilweise oder gar nicht seinem Unternehmen zuordnen (sog. 
Zuordnungswahlrecht). Dieses Zuordnungswahlrecht gilt aber nur für die Herstellung und Anschaffung 
von Gegenständen. Es gilt nicht für den Bezug von sonstigen Leistungen (z. B. 
Vermietungsleistungen). Mietet der Unternehmer also ein Grundstück, das er wie vorstehend 

geschildert nutzt, ist die Vermietungsleistung entsprechend der Verwendung aufzuteilen. Die 
nichtunternehmerische Nutzung kann der Unternehmer nicht dem Unternehmen zuordnen. Er kann 
deshalb keine mit der nichtunternehmerischen Nutzung zusammenhängenden Vorsteuern geltend 
machen. 

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Umsatzsteuerbefreiung für Versicherungsvermittlungsleistungen 

Nachdem der Bundesfinanzhof entschieden hat, dass auch der An- und Verkauf sogenannter 

Blanko-Deckungskarten umsatzsteuerlich zu den Vermittlungsleistungen eines Versicherungsmaklers 
gehören, bezieht nun das Bundesministerium für Finanzen dazu Stellung. 

Die Umsatzsteuerbefreiung für derartige Versicherungsvermittlungsleistungen gilt auch dann, wenn 
der Vertrieb von kurzzeitigen Kraftfahrzeugversicherungen im Rahmen eines technischen Verfahrens 

durch Mitteilung einer siebenstelligen Versicherungsbestätigungsnummer erfolgt. Durch den An- und 
Verkauf dieser Freischaltcodes kommen die Versicherungsverträge zwischen den Versicherern und den 
Versicherungsnehmern zustande. Die Rechtsprechung ist in allen offenen Fällen anzuwenden. 
Umsätze, die vor dem 31. Dezember 2015 erbracht wurden, können abweichend davon 
umsatzsteuerpflichtig behandelt werden. 

Verspätungszuschlag bei Einreichung der Umsatzsteuer-

Voranmeldung in Papierform statt in elektronischer Form 

Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen dem Finanzamt elektronisch übermittelt werden. Auf Antrag 

kann das Finanzamt zur Vermeidung unbilliger Härten auf die elektronische Abgabe verzichten. Dann 
ist die Voranmeldung in Papierform auf amtlichem Vordruck einzureichen. Das Finanzamt muss dem 
Antrag entsprechen, wenn die elektronische Übermittlung für den Unternehmer wirtschaftlich oder 

persönlich unzumutbar ist, etwa weil die Schaffung der technischen Voraussetzungen nur mit einem 
nicht unerheblichen finanziellen Aufwand möglich wäre oder wenn der Unternehmer nach seinen 
individuellen Kenntnissen und Fähigkeiten nicht oder nur eingeschränkt in der Lage ist, die 
Möglichkeiten der Datenfernübertragung zu nutzen. 

Reicht ein Unternehmer seine Umsatzsteuer-Voranmeldung entgegen der gesetzlichen Verpflichtung 
zur Übermittlung in elektronischer Form in Papierform ein, steht dies einer Nichtabgabe gleich. Nach 
einem Beschluss des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg ist das Finanzamt berechtigt, einen 
Verspätungszuschlag festzusetzen. Die Berechtigung besteht selbst dann, wenn in einem weiteren 
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Verfahren gegen die Ablehnung eines Antrags auf Verzicht auf die elektronische Übermittlung 

gestritten wird. 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Keine Schenkungsteuer auf verdeckte Gewinnausschüttungen 

Eine verdeckte Gewinnausschüttung liegt vor, wenn eine Kapitalgesellschaft eine gewinnmindernde 

Vermögensminderung zulässt bzw. Vermögensmehrung verhindert und diese Handlungsweise durch 
das Gesellschaftsverhältnis veranlasst ist. Hierbei handelt es sich häufig um zu hohe Mieten oder 
Tätigkeitsvergütungen für den Gesellschafter. Der steuerliche Gewinn der Kapitalgesellschaft ist dann 
um den Betrag der verdeckten Gewinnausschüttung zu erhöhen und führt bei ihr regelmäßig zu 
Steuernachzahlungen. 

Auch wenn in diesem Fall Leistung und Gegenleistung nicht ausgewogen sind und Elemente einer 
Schenkung vorliegen, fällt nach einem Urteil des Finanzgerichts Münster keine Schenkungsteuer an, 

weil die Einkünfte des Gesellschafters durch Erwerbshandlungen am Markt erzielt und hierauf 
Einkommensteuern festgesetzt wurden. 

Gegen das für den Steuerpflichtigen günstige Urteil wurde Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt, 
der jetzt entscheiden muss. 

Abschluss des Tarifvertrags mit der Tarifgemeinschaft CGZP in der 

Zeitarbeitsbranche war vorsätzliche Umgehung des Lohngesetzes 

Seit 2004 gilt in der Zeitarbeitsbranche das „equal pay“-Prinzip, also die Pflicht zur gleichen 
Entlohnung der Stammbelegschaft und der Leiharbeitnehmer, es sei denn, ein wirksamer Tarifvertrag 

regelt Abweichendes. Arbeitgeberverbände, denen auch Zeitarbeitsfirmen angehörten, schlossen 
daraufhin mit der „Tarifgemeinschaft Christlicher Gewerkschaften für Zeitarbeit und 
Personalserviceagenturen“ (CGZP) Tarifverträge, deren Lohnniveau unterhalb der Entlohnung der 
Stammbelegschaften lag. Mangels genügend Mitgliedern und ausreichender Organisationskraft sprach 
das Bundessozialgericht der CGZP die Tariffähigkeit mit der Folge ab, dass die Tarifverträge von 
Anfang an unwirksam waren. In dem vom Sozialgericht Berlin zu entscheidenden Fall forderte die 
Deutsche Rentenversicherung Bund von einer Zeitarbeitsfirma die Nachzahlung von 25.000 € 

Sozialversicherungsbeiträge, weil sie ihren Arbeitnehmern unter Berufung auf den Tarifvertrag mit der 
CGZP zu wenig Lohn bezahlt hatte. Zu Recht, wie das Gericht entschied, denn es war davon 
überzeugt, dass der Geschäftsführer der Zeitarbeitsfirma bezüglich der nicht gegebenen Tariffähigkeit 

der CGZP zumindest bedingt vorsätzlich handelte. Damit verlängerte sich die Verjährungsfrist von vier 
auf 30 Jahre. 

Arbeitnehmer müssen sonntags nicht den Briefkasten überprüfen 

Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung, die 
ihre Wirkung erst mit Zugang beim Empfänger entfaltet. Sie ist zugegangen, wenn sie derart in den 
Machtbereich des Empfängers gelangt ist, dass dieser sich unter normalen Umständen von ihrem 
Inhalt Kenntnis verschaffen kann und die Kenntnisnahme nach den Gepflogenheiten des Verkehrs 
erwartet werden muss. Es ist verkehrsüblich nicht zu erwarten, dass der Arbeitnehmer seinen 

Briefkasten an einem Sonntag leert. 

So entschied das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein im Fall einer Rechtsanwalts- und 
Notarfachangestellten, der ihr Arbeitgeber am letzten Tag der Probezeit - einem Sonntag - das 
Kündigungsschreiben durch einen Boten in den Briefkasten werfen ließ. 

Angemessenheit von Nachtarbeitszuschlägen 

Nachtarbeitnehmer haben einen gesetzlichen Anspruch auf angemessene Nachtarbeitszuschläge. Doch 
was heißt „angemessen“? 

Hierzu hat das Bundesarbeitsgericht im Falle eines LKW-Fahrers Stellung genommen, der regelmäßig 
in der Zeit von 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr Pakete befördert. Mit seiner Klage begehrte er die 
Feststellung, dass sein Arbeitgeber verpflichtet sei, ihm einen Nachtarbeitszuschlag i. H. v. 30 % vom 

Stundenlohn zu zahlen oder einen entsprechenden Freizeitausgleich zu gewähren. 

Im Ergebnis gab das Gericht dem Kläger Recht. Dabei stellte es klar, dass Arbeitgeber, wenn keine 
besonderen tarifvertraglichen Ausgleichsregelungen bestehen, Nachtarbeitnehmern regelmäßig einen 
Zuschlag i. H. v. 25 % auf den Bruttostundenlohn bzw. eine entsprechende Anzahl freier Tage für die 
zwischen 23.00 Uhr und 06.00 Uhr geleisteten Nachtarbeitsstunden zu zahlen haben. 
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Eine Reduzierung komme in Betracht, wenn während der Nachtzeit eine spürbar geringere 
Arbeitsbelastung bestehe, was z. B. bei Bereitschaftsdiensten der Fall sein könne. Andererseits führten 

besondere Belastungen auch zu einem höheren Ausgleichsanspruch. So seien die Belastungen durch 
eine Dauernachtarbeit besonders hoch, weshalb sich der Anspruch hier regelmäßig auf einen 
Nachtarbeitszuschlag i. H. v. 30 % erhöhe. Da der Kläger Dauernachtarbeit leistet, war in seinem Falle 

ein Nachtarbeitszuschlag von 30 % gerechtfertigt. 

Beweislastregeln bei behaupteter Treuwidrigkeit einer Kündigung 

Die Beklagten vermieten Ferienappartements. Der Kläger war bei ihnen angestellt. Ihm wurde 
gekündigt. Die Beklagten beschäftigen regelmäßig nicht mehr als zehn Arbeitnehmer, so dass das 

Kündigungsschutzgesetz nicht anzuwenden ist. 

Der Kläger behauptet, die Kündigung beruhe auf willkürlichen und sachfremden Motiven und sei 
deshalb treuwidrig und unwirksam. Dies ergebe sich bereits daraus, dass zeitgleich mit der ihm 
gegenüber ausgesprochenen Kündigung eine Neueinstellung vorgenommen worden sei, was den 
ständigen Bedarf der Beklagten an einer Vollzeitkraft belege. Im Übrigen sei ihm gekündigt worden, 
weil er in einem Gespräch mit den Beklagten seine ständig zu leistenden Überstunden thematisiert 
habe. Es handele sich um eine bloße Austauschkündigung, für die ansonsten keinerlei Gründe 

vorlägen. Er sei mit der Kündigung belegt worden, nur weil er in zulässiger Weise seine Rechte 

ausgeübt habe. 

Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz folgte der Argumentation des Klägers nicht. Die Kündigung 
verstoße nicht gegen den Grundsatz von Treu und Glauben. Zwar gehe es bei diesem Grundsatz 
darum, Arbeitnehmer vor willkürlichen oder auf sachfremden Motiven beruhenden Kündigungen auch 
dort (z. B. in Kleinbetrieben) zu schützen, wo das Kündigungsschutzgesetz nicht anwendbar ist. Der 

Vorwurf willkürlicher, sachfremder oder diskriminierender Ausübung eines Kündigungsrechts scheide 
aber aus, wenn ein irgendwie einleuchtender Grund für die Rechtsausübung vorliege. 

Die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen von Tatsachen, aus denen sich die Treuwidrigkeit 
ergibt, liege beim Arbeitnehmer, wobei insoweit jedoch bestimmte Abstufungen gelten. In einem 
ersten Schritt müsse der Arbeitnehmer nur einen Sachverhalt vortragen, der die Treuwidrigkeit der 
Kündigung möglich erscheinen lasse. Der Arbeitgeber müsse dann Gründe vortragen, um dies zu 
entkräften. Trage er dabei betriebliche, persönliche oder sonstige Gründe vor, die den Vorwurf der 

Treuwidrigkeit ausschließen, so habe der Arbeitnehmer die Tatsachen, aus denen sich die 
Treuwidrigkeit der Kündigung dennoch ergeben soll, zu beweisen. Im vorliegenden Fall sei dieser 
Beweis nicht gelungen, denn die Beklagten hätten vorgetragen, dass die dem Kläger bislang 
obliegenden Aufgaben von einem der Beklagten sowie von dessen Bruder übernommen worden seien, 
so dass die Stelle des Klägers überflüssig geworden sei, was dieser nicht entkräftet habe. 

Auch einen Verstoß gegen das Maßregelungsverbot vermochte das Gericht nicht zu erkennen. Dieses 
Verbot bestimmt, dass der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer bei einer Vereinbarung oder Maßnahme 

nicht deshalb benachteiligen darf, weil der Arbeitnehmer in zulässiger Weise seine Rechte ausübt. Für 
das Vorliegen einer Maßregelung trage der Arbeitnehmer die Darlegungs- und Beweislast. Nach den 
üblichen Beweisregeln könne ein enger zeitlicher Zusammenhang zwar für das Vorliegen einer 
Maßregelung sprechen. Ein solcher sei im vorliegenden Fall aber nicht bewiesen worden. Zwischen der 
Geltendmachung der Überstundenvergütung und dem Kündigungsausspruch habe ein Zeitraum von 
nahezu drei Monaten gelegen, so dass nicht von einem engen zeitlichen Zusammenhang gesprochen 

werden könne. Auch sonst gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass die Geltendmachung der 
Überstunden das wesentliche Motiv für den Kündigungsausspruch gewesen sei. 

Gesellschafterwechsel stellt keinen Betriebsübergang dar 

Der Erwerber eines Betriebs oder eines Betriebsteils tritt zum Schutz der Arbeitnehmer per Gesetz in 
die Rechte und Pflichten aus den bestehenden Arbeitsverhältnissen ein. Wechseln nur die 

Gesellschafter einer Gesellschaft, die aber Betriebsinhaber bzw. Arbeitgeber bleibt, liegt kein 
Betriebsübergang vor. In dem vom Landesarbeitsgericht Düsseldorf zu entscheidenden Fall vertrat – 

entgegen der üblichen Fallkonstellationen – der neue Gesellschafter die Auffassung, dass ein 
Betriebsübergang in Form eines Unternehmensübergangs gegeben sei. Unter Bezugnahme auf 
europäisches Recht wollte er damit ein rechtskräftiges Urteil eines deutschen Arbeitsgerichts 
durchbrechen, das einem Arbeitnehmer bisher nicht ausgezahlte Vergütungen zugesprochen hatte. 

Das Gericht ließ offen, ob das europäische Recht überhaupt eine Durchbrechung von rechtskräftigen, 
nationalen Urteilen ermöglicht. Der vorliegende Gesellschafterwechsel stellt aber keinen 
Betriebsübergang dar. Die endgültige Entscheidung liegt nun beim Bundesarbeitsgericht. 
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Tatsächliche Wohnfläche maßgebend für Mieterhöhung 

Bei Mieterhöhungen kommt es auf die tatsächliche Wohnfläche an. Die Auffassung, dass die 
vertraglich vereinbarte Wohnfläche maßgebend ist, wenn die Abweichung zur tatsächlichen Fläche 
höchstens 10 % beträgt, hat der Bundesgerichtshof in einer neueren Entscheidung aufgegeben. 

In dem Gerichtsverfahren verlangte die Vermieterin die Zustimmung zu einer Mieterhöhung. Die 

Wohnfläche laut Mietvertrag betrug 156 qm, während die Wohnung tatsächlich 210 qm groß war. 
Wegen der Differenz von ca. 50 qm berechnete die Vermieterin die Mieterhöhung anhand der 
tatsächlichen Wohnfläche. Der Mieter war aber nur mit einer Mieterhöhung auf der Grundlage der 
vereinbarten Miete einverstanden. 

Nach Auffassung des Gerichts kommt es im Mieterhöhungsverfahren auf die tatsächliche 
Wohnungsgröße an. Gleichwohl hat der Vermieter die für ein Mieterhöhungsverlangen gesetzlich 
vorgegebenen Kappungsgrenzen zu berücksichtigen. Danach können Mieten bis zur ortsüblichen Miete 

steigen, wenn die Miete seit 15 Monaten unverändert ist. Innerhalb von drei Jahren dürfen Mieten 
aber nicht um mehr als 20 % erhöht werden, in Gebieten mit knappem Wohnraum nur um 15 %. Da 
der entschiedene Fall in Berlin spielte, konnte die Vermieterin keine Mieterhöhung über 15 % hinaus 
verlangen, denn neben der tatsächlichen Wohnungsgröße ist auch die Kappungsgrenze zwingend zu 

beachten. 

Bei unklarer Rechtslage darf sich eine 

Wohnungseigentümergemeinschaft verklagen lassen 

Wohnungseigentümer, die gegen die Eigentümergemeinschaft einen vermeintlichen Zahlungsanspruch 

haben, erheben oftmals keine direkte Zahlungsklage. Vielmehr fordern sie von der 
Eigentümergemeinschaft eine Abstimmung über die freiwillige Erfüllung eines solchen Anspruchs. Zu 
dieser Fallkonstellation hat der Bundesgerichtshof eine interessante Entscheidung getroffen. Das 
Gericht hat hierzu entschieden, dass Wohnungseigentümer einen Beurteilungsspielraum besitzen 
darüber abzustimmen, ob eine an die Gemeinschaft herangetragene Forderung freiwillig beglichen 
werden soll oder ob sie sich stattdessen verklagen lassen möchte. Grundsätzlich entspricht die 
Leistungsverweigerung einer ordnungsgemäßen Verwaltung. Etwas anderes gilt nur dann, wenn der 

Anspruch unzweifelhaft begründet ist. 

In dem entschiedenen Fall bestand die Wohnungseigentumsanlage aus einem Terrassenhaus. Die 
Terrassen der Wohnungen bildeten zugleich die Flachdächer der darunter liegenden Wohnungen. Nach 
Sanierungsarbeiten an den Terrassen vertrat der Verwalter die Auffassung, dass nach der 

Teilungserklärung für die Erneuerung des Bodenbelags auf den Terrassen der jeweilige Eigentümer 
selbst aufzukommen hat. Daraufhin ließ ein Eigentümer den Bodenbelag auf eigene Kosten 
austauschen und verlangte von der Gemeinschaft den Ersatz des verauslagten Betrags. Die 

Eigentümergemeinschaft lehnte den gegen sie geltend gemachten Anspruch mehrheitlich ab. 

Nach Auffassung des Gerichts stand der Gemeinschaft das Recht zu, eine freiwillige Leistungserfüllung 
abzulehnen. Sie durfte die Beurteilung der maßgeblichen Rechtsfrage ohne weiteres dem Gericht 
überlassen und eine Zahlungsklage in Kauf nehmen. Als Fazit aus der Entscheidung lässt sich 
festhalten, dass nur dann, wenn der geltend gemachte Anspruch offenkundig und ohne vernünftige 
Zweifel begründet ist, ein Mehrheitsbeschluss über die freiwillige Anspruchserfüllung 

ordnungsgemäßer Verwaltung entspricht. 

Neues Gesetz soll für Rechtssicherheit bei Insolvenzanfechtung 
sorgen 

Die Bundesregierung will mit dem Entwurf eines Gesetzes, der am 17. Dezember 2015 zur weiteren 
Beratung beim Bundestag eingegangen ist, nach eigenen Angaben Rechtsunsicherheiten beim 
bestehenden Recht für Insolvenzanfechtungen beseitigen. Es geht dabei insbesondere um die genaue 

Ausgestaltung der Möglichkeit von Insolvenzverwaltern, bereits vor dem Insolvenzantrag vollzogene 
Zahlungen des insolventen Unternehmens zurückzufordern. Unter anderem soll vermieden werden, 

dass sich für einen Gläubiger Nachteile daraus ergeben, dass er einem Schuldner in der Vergangenheit 
Zahlungserleichterungen gewährt hat. Arbeitnehmer sollen besser davor geschützt werden, dass der 
Insolvenzverwalter bereits ausgezahlte Arbeitsentgelte zurückfordert. Künftig sollen 
Arbeitnehmerentgelte nicht angefochten werden können, solange zwischen Arbeitsleistungen und 
Lohnzahlung nicht mehr als drei Monate liegen. 
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Schadensersatzrechtliche Rückabwicklung der Beteiligung an einem 
Immobilienfonds 

In einem vom Bundesgerichtshof zu beurteilenden Fall ging es um die Frage, ob der wegen eines 
Beratungsverschuldens beim Beitritt zu einem geschlossenen Immobilienfonds in der Rechtsform einer 
GmbH & Co. KG zu leistende Schadensersatz um erzielte Steuervorteile zu mindern ist. Nach den 
Grundsätzen der Vorteilsausgleichung darf weder der Geschädigte unzumutbar belastet noch der 
Schädiger unbillig entlastet werden. Zu solchen Vorteilen gehören grundsätzlich auch Steuern, die der 

Geschädigte in Folge der Schädigung erspart hat. Dabei muss allerdings auch berücksichtigt werden, 
ob dem Geschädigten aus der Zuerkennung des Schadensersatzanspruchs und dessen Gestaltung 
steuerliche Nachteile erwachsen. 

Ein solcher Nachteil lag in dem der Entscheidung zugrunde liegenden Fall vor: Erstattungsbeträge, die 
Werbungskosten ersetzen, aus denen der Geschädigte im Rahmen einer Beteiligung an einem 
geschlossenen Immobilienfonds Steuervorteile erzielt hat, sind im Jahr ihres Zuflusses steuerpflichtige 

Einnahmen der Einkunftsart, bei der die Aufwendungen vorher als Werbungskosten abgezogen worden 
sind, hier also der Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung. Der Steuerbarkeit der 
Schadensersatzleistung stand auch nicht der Ablauf der Spekulationsfrist für private 
Veräußerungsgeschäfte bei Grundstücken entgegen, weil die Rückabwicklung eines 
Beteiligungserwerbs an einem geschlossenen Immobilienfonds keine Veräußerung eines Grundstücks 

ist. Nach allem kam der Bundesgerichtshof zum Ergebnis, dass der zu leistende Schadensersatz nicht 
um erzielte Steuervorteile zu mindern ist. 

Kindesunterhalt: Neue „Düsseldorfer Tabelle“ seit 1. Januar 2016 

Die vom Oberlandesgericht Düsseldorf herausgegebene „Düsseldorfer Tabelle“ dient als Richtlinie zur 
Bemessung des angemessenen Kindesunterhalts. Zum 1. Januar 2016 wurden darin die Bedarfssätze 
unterhaltsberechtigter Kinder erhöht. 

Der Mindestunterhalt minderjähriger Kinder beträgt seit dem 1. Januar 2016 bis zur Vollendung des 
sechsten Lebensjahres 335 €, für die Zeit vom siebten bis zur Vollendung des zwölften Lebensjahres 
384 € und für die Zeit vom 13. Lebensjahr bis zur Volljährigkeit 450 €. Auf den Bedarf des Kindes ist 
das Kindergeld anzurechnen, bei minderjährigen Kindern in der Regel zur Hälfte. 

Die vorgenannten Mindestunterhaltssätze beziehen sich auf ein monatliches Nettoeinkommen des 
Barunterhaltspflichtigen von bis zu 1.500 € (Einkommensgruppe 1); die Unterhaltssätze der höheren 
Einkommensgruppen bauen hierauf auf. Auch der Bedarfssatz eines studierenden volljährigen Kindes, 

das nicht bei seinen Eltern oder einem Elternteil wohnt, wurde zum 1. Januar 2016 angehoben. Er 
beträgt nunmehr 735 €, darin enthalten ist ein Wohnkostenanteil von 300 €. 

Ablauf der Festsetzungsfrist für Gewinnfeststellungsbescheide wird 
durch Außenprüfung bei Gesellschaft gehemmt 

Steuerbescheide können nicht mehr geändert werden, wenn die Festsetzungsfrist abgelaufen ist 
(sog. Festsetzungsverjährung). Die Frist beträgt bei Gewinnfeststellungsbescheiden für 
Personengesellschaften vier Jahre und beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem die Steuererklärung 
eingereicht wird, spätestens jedoch mit Ablauf des dritten Jahres, das auf das Kalenderjahr folgt, in 

dem die Steuer entstanden ist. Die Festsetzungsfrist läuft nicht ab, wenn vor Ablauf der 
Festsetzungsfrist bei der Gesellschaft mit einer steuerlichen Außenprüfung begonnen wird 
(sog. Hemmung der Verjährung). 

In einem vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall stritt ein Kommanditist mit dem Finanzamt 
darüber, ob eine bei der Kommanditgesellschaft (KG) begonnene Außenprüfung auch dann die 
Festsetzungsverjährung hemmt, wenn ihm die Außenprüfung nicht bekannt war. Das Gericht 
entschied zugunsten des Finanzamts, weil eine Außenprüfung nur gegenüber der KG anzuordnen und 

bekannt zu geben ist, nicht aber gegenüber dem Kommanditisten, dessen steuerliche Verhältnisse ja 
nicht geprüft werden. Somit wird mit Beginn der Außenprüfung bei der Personengesellschaft die 

Festsetzungsverjährung gehemmt. 

Kein Hartz IV für Arbeit suchende EU-Ausländer 

EU-Bürger und ihre Familienangehörigen, die auf Arbeitsuche sind, haben in Deutschland das Recht 
auf Einreise und Aufenthalt. Besteht für sie kein weiteres, spezielles Aufenthaltsrecht, sind sie vom 
Anspruch auf Grundsicherung (Hartz IV) ausgeschlossen. Dieser Ausschluss gilt auch dann, wenn das 
Aufenthaltsrecht bereits weggefallen ist, weil z. B. die Arbeitsuche aufgegeben wurde, und sich der 
EU-Bürger nur noch in Deutschland aufhalten darf, weil die Ausländerbehörde noch nicht über die 
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Ausreise entschieden hat. Es ist nicht verfassungswidrig, EU-Bürger und ihre Angehörigen zur 

Sicherung des Lebensunterhalts auf die Leistungen des Heimatlands zu verweisen. 

(Quelle: Beschluss des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz) 

Lohnsteuerliche Behandlung von unentgeltlichen oder verbilligten 
Mahlzeiten der Arbeitnehmer ab Kalenderjahr 2016 

An Arbeitnehmer abgegebene unentgeltliche oder verbilligte Mahlzeiten sind mit dem anteiligen 
amtlichen Sachbezugswert nach der Sozialversicherungsentgeltverordnung (SvEV) zu bewerten. Das 
gilt auch für Mahlzeiten, die dem Arbeitnehmer während einer beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit 
oder im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung vom Arbeitgeber oder auf seine Veranlassung hin 

von einem Dritten gewährt werden, wenn der Preis 60 € nicht übersteigt. 

Ab dem Kalenderjahr 2016 betragen laut Bundesministerium der Finanzen die Sachbezugswerte für 
ein Mittag- oder Abendessen 3,10 € und für ein Frühstück 1,67 €. 

 


